
Hygienekonzept für die Jahreshauptversammlung des  
FC Uhldingen 1927 e.V. am Freitag, den 17. September 2021  

um 18.00 Uhr in der Lichtenberghalle Oberuhldingen 

 

Dieses Konzept wurde auf Grundlage der Verordnung der Landesregierung über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-
Verordnung – CoronaVO) vom 14.08.2021 erstellt. 

 
Grundsatz 
 

Oberste Priorität aller Regeln und Maßnahmen hat der Gesundheitsschutz aller Teilnehmer   
 

 

Allgemeine Regelungen zum Schutz unserer Mitglieder und Gäste 

 Die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln nach §2 der CoronaVO sind zu 
beachten  

o Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Versammlungsteilnehmern 
o Hygieneregeln für richtiges Husten, Nießen, Händewaschen bzw. 

Handdesinfektion 
o Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske/FFP2Maske 

 Die Versammlung unterliegt der 3G-Nachweispflicht (Zutritt nur für Geimpfte, 
Genesene oder Getestete) 

 Personen, die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur 
aufweisen oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer / einem Infizierten hatten, 
fordern wir auf, nicht an der Veranstaltung teilzunehmen. 

 Von allen Teilnehmenden wird die Anwesenheit an der Versammlung protokolliert 
und werden die notwendigen Daten für eine eventuelle Kontaktverfolgung erhoben. 
Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern, ist die Teilnahme an der 
Versammlung nicht gestattet. 

 Das Hygienekonzept wird den Mitgliedern durch Veröffentlichung auf der Homepage 
des Vereins und durch Aushang im Eingangsbereich der Lichtenberghalle zugänglich 
gemacht. Ein zusätzlicher Hinweis erfolgt im Amtsblatt der Gemeinde Uhldingen-
Mühlhofen. 

 Hinweisschilder zu den Hygienestandards werden an Ein- und Ausgang, an den 
sanitären Anlagen und an der Getränketheke angebracht. 

 



Maßnahmen 

 3G-Regel 
o Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete. 

 Alle Teilnehmenden müssen einen negativen Corona-Schnelltest (nicht 
älter als 24 Stunden), einen Genesenen- oder Geimpften-Nachweis 
(3G) vorlegen, um an der Versammlung teilnehmen zu können. 

 
 Protokollierung der Teilnehmer 

o Bei der Versammlung werden die Vor- und Nachnamen, Anschrift, Zeitraum 
der Anwesenheit und ggf. Telefon oder E-Mail-Adressen mittels 
Datenerhebungsblatt aller Anwesenden protokolliert, um ggf. spätere 
Infektionsketten nachzuverfolgen. 

o Das Formular zur Erhebung der Kontaktdaten steht auf der Homepage des 
Vereins zum Download bereit. Das Formular kann ausgefüllt zur Versammlung 
mitgebracht, oder auch vor Ort ausgefüllt werden.  Zudem besteht die 
Möglichkeit der verschlüsselten Kontaktdatenübermittlung per LUCA-App. 
 

 Abstandsregeln 
o Im Innen- und Außenbereich ist auf einen Mindestabstand von 1,50 m zu 

allen Personen zu achten.  
o Die Sitzplätze werden vor Beginn der Versammlung mit genügend Abstand 

gestellt, so dass der Mindestabstand gewährleistet ist. 
o Der Versammlungsort Lichtenberghalle ermöglicht die Einhaltung des 

Mindestabstands für die erfahrungsgemäß zu erwartende Teilnehmerzahl. 
o Der Mindestabstand gilt insbesondere auch beim Betreten oder Verlassen der 

Versammlung und in Versammlungspausen. 
o Es wird ein separater Zugangs-/ und Ausgangsbereich festgelegt. Diese 

„Einbahnstraßenregelung“ ermöglicht die Einhaltung des Mindestabstands.  
o Mittels Klebeband werden Abstandsmarkierungen und ggf. Pfeile für die 

Laufrichtung auf dem Boden angebracht (Empfangstische im Eingangsbereich, 
Getränketheke) 

o Es gibt keinen Garderobenbereich. Jacken und Taschen werden mit an den 
Platz genommen. 
 

 Hygiene 
Die allgemeinen Hygieneregeln müssen beachtet werden 

o Handhygiene 
 Vor der Versammlung die Hände gründlich Waschen oder 

Desinfizieren. Eine Möglichkeit zur Handdesinfektion wird vom Verein 
bereitgestellt. 

 Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln oder Umarmen, ist zu 
vermeiden. 



 Hände vom Gesicht fernhalten. 
 Türklinken wenn möglich nicht mit der Hand anfassen, sondern ggf. 

den Ellenbogen benutzen. 
 Es stehen Flächen- und Handdesinfektionsmittel zur Verfügung 

 
o Hustenetikette 

 Beim Husten und Niesen größtmöglichen Abstand wahren, sich 
möglichst wegdrehen und in die Armbeuge husten oder niesen. 

 Nach dem Naseputzen/Niesen/Husten gründlich die Hände waschen 
oder desinfizieren. 
 

o Mund-Nasen-Bedeckung 
 Innerhalb der Lichtenberghalle ist eine Mund-Nasen-Bedeckung 

(mindestens ein medizinischer Mund- Nasenschutz, FFP2 oder KN 95) 
zu tragen. Diese darf nur auf dem Sitzplatz abgenommen werden.  

 Die Mund-Nasen-Bedeckung ist auch im Außenbereich zu tragen, 
wenn die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m nicht 
gewährleistet ist. 

 Die Mund-Nasen-Bedeckung ist von jeder Person nach Möglichkeit 
mitzubringen 

 Medizinische Einmalmasken werden vom Verein bei Bedarf 
bereitgestellt.  

 Schilder weisen auf die Maskenpflicht hin. 
 

o Am Ein- und Ausgang und an den sanitären Anlagen werden Hinweisschilder 
zu den Hygienestandards angebracht.  

 

o Lüften 
 Fenster und Türen bleiben, wenn möglich geöffnet. 
 In regelmäßigen Abständen werden intensive Stoß- oder 

Querlüftungen durchgeführt. 
 

o Getränke  
 Unter Einhaltung der Abstandsregeln und Maskenpflicht können 

Getränke an der Theke durch die Teilnehmer abgeholt werden. 
 

o Abschluss der Versammlung 
 Zum Abschluss wird das Ende der Veranstaltung angekündigt, auf 

einen geselligen Ausklang und Austausch wird verzichtet. 
 



o Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle 
 Teilnehmende mit entsprechenden Symptomen, werden aufgefordert 

die Veranstaltung zu verlassen bzw. zuhause zu bleiben. 
 Die betroffenen Personen, werden aufgefordert sich umgehend an 

einen Arzt oder das Gesundheitsamt zu wenden. 
 Der FC Uhldingen als Veranstalter ist über Ansteckungsrisiken und 

mögliche Symptome unverzüglich zu informieren. 
 Personen mit Krankheitssymptomen sind von der Versammlung 

ausgeschlossen. 
 Auftretende Infektionen werden unmittelbar nach Kenntnis durch den 

Verein dem zuständigen Gesundheitsamt gemeldet. Die   
Kontaktdaten der Versammlungsteilnehmer werden ggf. an die 
zuständigen Behörden zur Verfolgung möglicher Infektionsketten 
weitergeleitet. 

 
Der Vorstand des FC Uhldingen 1927 e.V. 

 


